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Vorlage Nr.  3754.8 

Laufnummer 18178 

 
 
Spezialsynopse für die Kantonsratssitzung vom 5. Juni 2025 

 
Teilrevision des Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetzes – Geschäft Nr. 3754 
 

 

Übersicht Anträge für die 2. Lesung im Kantonsrat vom 5. Juni 2025 

 

Abstimmungsmodul 1: Kein Verkaufspersonal oder nur Sicherheitspersonal: Es geht noch nicht um die Verkleinerung bzw. Aufhebung der Quadratme-

terbeschränkung 

 

Ergebnis der 1. Lesung des  

Kantonsrats 

Antrag von Luzian Franzini und Martin 

Zimmermann (Antrag 2) 

Antrag ad-hoc Kommission vom  

22. Mai 2025 

§ 3 Abs. 2 Bst s: § 3 Abs. 2 Bst. s: 

 

§ 3 Abs. 2 Bst s: 

 

«Warenselbstbedienungsgeschäfte ohne Ver-

kaufspersonal und Verkaufslokale des Detail-

handels, die ausserhalb der Ladenöffnungs-

zeiten nur Sicherheitspersonal beschäftigen, 

je mit einer maximalen Verkaufsfläche von 

100 m²» 

 

«Warenselbstbedienungsgeschäfte ohne Ver-

kaufspersonal und Verkaufslokale des Detail-

handels, die ausserhalb der Ladenöffnungs-

zeiten nur Sicherheitspersonal beschäftigen, 

je mit einer maximalen Verkaufsfläche von 

100 m2. Ausserhalb der Ladenöffnungszeiten 

ist nur Sicherheitspersonal zu beschäftigen». 

 

«Warenselbstbedienungsgeschäfte ohne Ver-

kaufspersonal und Verkaufslokale des Detail-

handels, die ausserhalb der Ladenöffnungszei-

ten kein Verkaufspersonal beschäftigen, je mit 

einer maximalen Verkaufsfläche von 100 m²» 

(Die Streichung der Quadratmeterbeschrän-

kung wird von der Abstimmung ausgeklam-

mert). 
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Abstimmungsmodul 2: Festlegung einer möglichen Quadratmeterbeschränkung : 

 

Ergebnis des 1. Abstimmungsmoduls  

 

Antrag der ALG-Fraktion (Antrag 3) Antrag ad-hoc Kommission vom  

22. Mai 2025 / Antrag von Adrian Risi und 

Martin Zimmermann (Antrag 1) 

§ 3 Abs. 2 Bst s mit der Quadratmeterbe-

schränkung aus der 1. Lesung 

 

§ 3 Abs. 2 Bst. s: 

 

§ 3 Abs. 2 Bst s: 

 

(Ergebnis des 1. Abstimmungsmoduls), je mit 

einer maximalen Verkaufsfläche von 100 m². 

(Ergebnis des 1. Abstimmungsmoduls), je mit 

einer maximalen Verkaufsfläche von 100  

50 m². » 

 

(Ergebnis des 1. Abstimmungsmoduls). (keine 

Quadratmeterbeschränkung) 
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Abstimmungsmodul 3: Eventualantrag des Regierungsrats vom 27. Mai 2025:  

 

Ergebnis der Abstimmungsmodule 1 und 2 

 

Eventualantrag des Regierungsrats vom 

27. Mai 2025 

§ 3 Abs. 2 Bst s:  

 

§ 3 Abs. 2 Bst. s: 

 

Ergebnis der Abstimmungsmodule 1 und 2 Warenselbstbedienungsgeschäfte ohne Ver-

kaufspersonal und Verkaufslokale des Detail-

handels, die ausserhalb der Ladenöffnungs-

zeiten kein Verkaufspersonal beschäftigen, je 

mit einer maximalen Verkaufsfläche von  

100 m2 

 


